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(Gesetzgebu;gsakie)

RICHTLINIEN
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RICIITLINIE (EU) 2016/943 DES EUROPÄISCHEN PARI.AMENTS UND DES RATES

vom 8. ]uni 2016

über    den    Schutz    vertraulichen    Know-hows    und    vertraulichcr    Geschäftsinformationcn
(Geschäftsgeheinmiss.e)    vor    rechtswidrigem    Erwerb    sowie    fechtswidriger    Nutzung    md

Offcnlegüng

qext von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND  DER RAT D`ER EUROPÄISCHEN  UNI0N -

gestützt auf den Vertrag. über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel  114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Ge.setzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaüsschusses  ('),.

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsveifahren  (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

` 1 '      :i:teA=;he:;:n:n;o:ic#okwo-Tomwe:Le|'e,nFf:n=::.::see:n|chdTen#:h,=vnegstäee?nwi:sednesnb :gr:::, #:r,Es:h¥i,Hdi:gei:::

ySe::ie#::tse:oFftaekio:CiarffäieD*e:,e,blen;::;i:i::igi:ei:i:näcä:iffi#grft:dffotgnTee.ntunn,g+:ie::ätudejlrecnhFnanp;;aal,sioi:tuejä
damit   ihre   Rendite,   die   letztlich   die   Motivation   fiir   ihre   Forschungs-   und   Entwicklungstätigkeiten   darstellt.
Unternehmen wenden unterschiedliche Mittel an,  um sich die  Ergebnisse ihrer Tätigkeiten im  lnnovationsbereich
anzueignen,   wenn   eine  freie   Zugänglichkeit  nicht  die  volle   Nutzung   ihrer  lnvestitionen   in   Forschung  und

£naTeonvtaetä:nG::]cahu±:c£j:e;st€:::rhteMn£tt:,de,:tudr££ebNeu:::#tgenyo:£nRe;:]tteenmsde#e:;,tjgue:3;gäntä,gsE£ebF:{¥evdoe:
Innovation  anzueignen,  ist  der  Schutz  des  Zugangs  zu  Wissen  und  die  Verwertung  von  Wissen,  das .ftir  das
betreffende  Unteriiehmen  von  Wert  und  nicht  allgemein  bekannt  ist.  Solch  wertvolles  Know-how  und  solche
wertvollen  Geschäftsinformationen,  die  hicht  offengelegt verden  und vertraulich  zu  behandeln  sind,  werden  als
Geschäftsgeheimnis bezeichnet.

(2)        Untemehmen schätzen -unabhängig von ihrer Größe -Geschäftsgeheimnisse als genauso wichtig wrie patente
und  andere  Formen  von  Rechten  des  geistigen   Eigentums  ein.   Sie  nutzen  Vertraulichkeit  als  Managementin-
strument für untemehmerische Wettbewerbsfähigkeit und  Forschungsinnovationen;  dabei geht es  um  ein  breites
Spektrum. von.  Infomationen,  das  über  däs  technologische  Wissen  hinausgeht  und  auch  Geschäftsdaten  wie
lnformationen  über  Kunden  und  Liefeianten,  Busine§spläne  sowie  Marktforschung. ünd  -strategien  einschließt.
Kleine  und  mittlei.e  Untemehmen  (KMU)  schätzen  Ges¢häftsgeheimnisse  in  besonderem  Maße  und  sind  stärker
auf  sie   angewiesen.   Durch  den   Schutz  eines  derart  breiten   Spektrums  von   Know-how  und   Geschäftsirifor-
mationen,  die  eine  Ergänzung  von  oder  auch  eine  Alternative  zu  Rechten  des  geistigen  Eigentums  darstellen

`   können,    emiöglichen    Geschäftsgeheimnisse    den    Urhebem    und    lnnovatoren,    einen    Nutzen    aus    ihrer

(')   ABl. C 226 vom  16.7.2014, S. 48.
(2)   Standpunkt  des  Europäischen  Parlaments vom  14.April  2016  (noch  nicht im  Amtsblatt veröffentlicht)  und Beschluss des  Rates vom

27. Mai 2016..
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schöpferischen Tätigkeit oder ihren  lnnovationen  zu  ziehen;  sie  sind  daher von  außerordentlicher Bedeutung  für
die  Wettbewerbsfähigkeit  der  Untemehmen  sowie  fiir  Forschung  und  Entwicklung  und  für  die  Leistung  durch
lnnovation.

(3)        .Offene   lnnovation   ist  ein   Katalysator  für  neue   ldeen,   mit  denen   die  Verbraucherbedürfnisse  befriedigt  und
gesellschaftliche  Herausforderungen. bewältigt werden,  der dafür sorgt,  dass  diese  ldeen  auf den  Markt gelangen.
Eine solche  lnnovation  ist ein wichtiger Hebel  für die  Schaffung neuen Wissens und fördert die Entstehung  neuer
und   innovativer   Geschäftsmodelle,   die   sich   auf   die   Nutzung   gemeinsam   geschaffenen   Wissens   stützen.
Kooperative Forschung, einschließlich eirier grenzüberschreitenden Zusamm?narbeit, ist insbesondere wichtig, um
den Umfang von Forschung und Entwicklung der Untemehhen im Binnenmarkt zu erhöhen. Die Weitergabe von
Wissen und  lnfomationen sollte als grundlegend für die Sicherstellung von dynamischen, positiven  und gleichen
Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten,  insbesondere  für KMU,  angeseheh  werden.  In  einem  Binnenmarkt,  in  dem
Hindemisse  fiir eine grenzüberschreitende  Zusammenarbeit auf ein  Minimum  reduziert werden  und  in  dem die

•,znuns:vmagveen#::ietss::c5:enbsede::stiä:!:i:tunwdirfioä:'f:nfö:ä':sä:eEi:Cä::T,rgg:nu:nfi:|d:ndnaosv::ii:ä::,s:E:epsftitä:::nujä
lnnovationen  begünstigt,  und  in  dem  die  Mobilität  der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt  wird,  ist  auch  ftlr das
Beschäftigungswachstum  und  für die  Steigerting  der Wettbewerbsfähigkeit  der Wirtschaft  in  der Union .wichtig.
Geschäftsgeheimnisse     spielen    eine    wichtige    Rolle.  für    den    Schutz    des    Wissensaustauschs     zwischen

:unct:T::rm::ss=ärsebne:::dfrneauT::=rsucEtnFgos:s:;äng::g:ahu::gf:n:eoxTou:diT:edr:rallbnndoe;ag;nn?eäe?:ääi;sga::

i:i=snl;s::cäinjn,in=e£reg,bdr::äh;cehrätee:sFi:T:incf::ti:cE:t:ehsdgeeist;gees:ä::ä::unRgeecnhßur:äine:oä:trivä:io=oawm-
wenigsten  vor  rechtswidrigem  Erwerb  oder  rechtswidriger  Nutzuhg  oder  Offenlegung  durch  andere  Parteien
geschützt.

(4)        Innovative untemehmen sind zunehmend unlauteren praktiken ausgesetzt, die auf eine rechtswidrige Aneignung

:i:mgc:Hä:hifef#uäe!#e::ii:i:i`s:`:efir:;ed:::e:b.:::#n::n:breifiatgutis::r.oc:;e;::r:i:?e`itesi::af:t,;i#i?:u:näg:n::ev:e:i!:e:u::n:
Einsatz  von   lnfomations-  und  Kommunikationstechnologien,  tragen   zu  einer  Erhöhung  des  von  derartigen
Praktiken  ausgehenden  Risikos  bei.  Der  rechtswidrige  Erwerb  und  die  rechtswidrige  Nutzung  oder  Offenlegung
eines  Geschäftsgeheimnisses beeinträchtigen  die Fähigkeit der rechtmäßigen  lnhaber von  Geschäftsgeheimnissen,
Vorreiterrenditen  aus  ihren  lnnovationsanstrengungen  zu  erzielen.  Ohne  wirksame  und  vergleichbare  rechtliche

:Lt::te:ä:rl::.oovna:yo:i:::,igiceF,:tnzi:o3in::;c:::istgezte#ti:S:nma:hetriuenndg:izde#zF:teizu.äaJomneGg:::::t:::

#igeni;s:iea:s|nTnn;evbai:iteu:udrHwei.:isvci?äa,ftg::cnhdseT,munudn:e£:äcä:eftig::;tit:;cnhetnazuusL::;?owpof;eYäredre3ini:tmdi::
nicht mehr reibungslos funktioniert und sein wachstumsfördemdes Potenzial ausgehöhlt wird.

(5)        Die  auf  intemationaler  Ebene  im   Rahmen  der  Welthandelsorganisation  untemommenen  Anstrengungen  zur
Lösung dieses Problems haben zum Abschluss des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte des geistigen
Eigentums    (im    Folgenden    „TRIPS-Abkommen|    gefiihrt.    Das    TRIPS-Abkommen    enthält    unter    anderem

3:se:mgfT:ng,::uznugmdsucrhcuhü5:i?tefesdcahbaf:sg:::,£,?isseesn;i:ireucäß?ed:igienTa:reweirnbteu=:tiroe:ätesw!dt:Lgä:rTs:tzxT,:

g¥äi,,,ii##;::e£i::=c:n dgieebuunndl:T. als  Ganzes  sind  an  d,eses  durch  den  Beschluss  04'8oo`EG  des  RatG (')

6,      g::ee:cc;ti:tdedi:nsTiä::ibdt:?cmh::2esb :sot:hä:sczh¥:::feäe:issReenctto?::ccht:#änngdee: EMj`=ge`:3d:Ladat:ench::#'icghe:

jrii,;n::|ii,itg::rd?:fs::£:i;igien:g;::dn:;¥G*;!j:;ij:e;;:jj!;::nd:esis:s:;.'z?u:i;:¥i!:i::::;iiieer;,;C:it!,ßä:!e!:T¥i;i::ea;i:cith:uuti!:::nie:an:j
•     hinsichtlich  der zivilrechtlichen  Rechtsbehelfe,  die  im  Falle  eines  rechtswidrigen  Erwerbs  oder der rechtswidrigen

#gz,b::n::keoä,e::::;:;bae::t;gf:?m:::s#f;säggehu::egee:j:;;:rdit:rz##ni:s:te:M::|fea¥:::,btt:;neeF2',:s:,eT:l;gl,:e:?c::t=bta;*:e::r
Behandlung  von  Dritten,  die  das  Geschäftsgeheimnis  in  gutem  Glauben  erworben  haben,  aber später - bei  der
erstmaligen  Nutzung  -  erfahren,   dass   das  betreffende   Geschäftsgeheimnis   zuvor  von   einer  anderen   Partei
unrechtmäßig ervorben wurde.

(7) Zudem unterscheiden  sich die nationalen Vorschriften auch danach, ob  die rechtmäßigen  lnhaber von Geschäfts-
geheimnissen  die  Vernichtung  von  Produkten,  die  von  Dritten  unter  rechtswidriger  Nutzung  von  Geschäftsge-
heimnissen  hergestellt  wurden,  oder  die  Rückgabe  oder Vemichtung  aller  Dokumente,  Dateien  oder  Materialien

22.  Dezember  1994  über  den  Abschluss  der  Übereinkünfte  im  Rahmen  der  multilateralen(`)   Beschluss  94`800`EG  des  Rates  vom   22.  Dezember   lyy4  uDer  aen  ^Dscniuss  ucr  uuciciiihuHiic  iiii  ,`a .,,,, `,,  u„   ,,,........ _..._..
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verlangen  können, die das rechtswidrig erwobene oder genutzte Geschäftsgeheimnis enthalten  oder verkörpem.
Darüber hinaus tragen die anwendbaren nationalen Vorschriften zur Schadensersatzberechnung nicht immer dem
immateriellen   Charakter   von   Geschäftsgeheimnissen   Rechnung,   was   es   schwierig   macht,   den   tatsächlich
entgängenen  Gewinn  oder die unlautere  Bereicherung des  Rechtsverletzers  zu belegen, wenn  kein  Marktwert für
die  fraglichen   lnfomationen  bestimmt  werden   kann.  Nur  wenige  .Mitgliedstaaten  gestatten  die  Anwendüng
abstrakter  Regeln  zur  Schadensberechnung  auf  der  Grundlage  einer  angemessenen  Lizenzgebühr,  die  im  Falle
einer Lizenzerteilung fiir die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses zu entrichten gewesen wäre. Hinzu kommt, dass

;;en`ev::t:oh:ä`,ed:oSmä:rrittnefaä:inä:aägecTa::segneehneismc:iusts:sd:L?e#Tg:li:¥g:i:emhge:b§:ä::ä:tes.gheä#:igs::sEfi*ed,i:

;doedru=£eä::chAetrt:ett?::=|däegrerbrs::i::äe:de;a3ifi:::g:ngnddesR:c®hctihbäefiLseg,:ehe::mnii:äeesftd:rncääien.e:eg:i,tet::Sthheubtt:
geschwächt rird.

(8)  `      Die  Unterschiede  bei  dem  von  den  Mitgliedstaaten  vorgesehenen  rechtlichen  Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen
zeigen,   ,dass   Geschäftsgeheimnisse   nicht   überall   in   der   Union   gleichermaßen   geschützt   sind,   was   eine
Fragmentierung des Binhenmarkts in diesem  Bereiöh und eine Schwächung des allgemein.en Abschreckungseffekts
der  einschlägigen  Vorschriften  zur  Fölge  hat.  Der  Binnenmarkt  wird  insofem  in  Mitleidenschaft  gezogen,  als
durch  solche  Unterschiede  die  Anreize  für  Untemehmen  reduziert  werden,  innovationsbezogenen  grenzüber-
schreitenden    wirtschafflichen    Tätigkeiten,    einschließlich    Foischungs-    oder    Herstellungskooperationen    mit
Partnem,   Outsourcing   oder  lnvestitionen   in   anderen   Mitgliedstaaten,   nachzugehen,  bei   denen  man   auf  die
Nutzung  der als  Geschäftsgeheimnis  geschützten  lnfomationen  angewiesen  ist.  Grenzüberschreitende;  vemetzte

E::sgcehnudnegnä::tei,nu¥:pHr:::ss::¥:diäenso:f.tio:ibs:zHoi:e£:d:näti#eni:eüpb,e::nhsrce?,l:enßdl:cnhH::Sde,ds:::tr,i::es:Tnm:::
Union an. Attraktivität uhd werden erschwert, was auch unionsweit zu  lnnovationsineffizie.nzen fiihrt.     .

(9)        Darüber   hinaus   besteht   in   Mitgliedstaaten   mit   einem ` vergleichsweise   geringen   Schutzniveau   ein   hö.heres
Geschäftsrisiko,  da  es  leichter  ist,  Geschäftsgeheimnisse  zu  stehlen  oder  auf  andere  unrechtmäßige  Weise  zu
erwerben.    Das    fthrt    zu.  einer   iheffizienten    Kapitalallokation    ffir`  wachstumsfördemde    lnnovationen   im
Binnenmarkt  aufgrund  der  höheren  Ausgaben  fiir  Schutzmaßnahmen  zur  Kompen'sation  des  unzureichenden
rechtlichen  Schutzes  in  einigen  Mitgliedstaaten.  Auch  leistet  es  Aktivitäten  unfairer Wettbewerber Vorschub,. die
nach  dem  rechtswidrigen  Erwerb .von  Geschäftsgeheimnissen  die  aus  diesem  Erwerb  gewonnenen  Produkte  im
gesamten  Binnenmarkt  verbreiten  könnten.  Die  Unterschiede  zwischen  den  gesetzlichen  Regelupgen  erleichtem
auch  die Einfuhr von  Produkten' aus  Drittländem in  die Union  über Einfiihrstellen  mit geringerem  Schutzniveau

:nnr::#::äiFgdeen:norg::ez:Ptt°ens'chHä::S;:'£:#n;s€::V5rmahreknTn8hsdgeersap::dusr:äaä:£tg°eh[eB::er:cd£redaend::e:
ordnungsgemäßen Funktionieren des Binnenmarkts abträglich.

(10)      Es   ist   angezeig.t,   auf  Unionsebene   Vorschriften   zur  Annäherung   der   Rechtsvorschriften   der  Mitgliedstaaten
vorzusehen,  damit  im  gesamten  Binnenmarkt  ein  ausreichender  und  kohärenter  zivilrechtlicher  Schutz  für  den

5::tedhet:%cj:sßewj£en;ge::Es:u::äs::eer#trg,::ä:::¥:dnr]gne[:hTuäzaur:gohd£rdeö#en::£::g;::t:ß:;Secnhdä:fi:Sg::£]uTznjsvs::
rechtswidrigem    Erwerb    oder   vor   rechtswidriger   Nutzung    oder    Offenlegung   von    Geschäftsgeheimnissen
vorzuschreiben,  sofem  die  in  dieser  Rjchtlinie  ausdrücklich  festgelegten  Regelungen  zum  Schutz  der  lnteressen
anderer Parteien eingehalten werden.

(11)      Diese    Richtlinie    sollte    die    Anwendung    unionsweiter    oder    nationaler    Rechtsvorschriften,    nach    denen

::oriTnatio:sesne,n:au=g:e=hGfts,cahs::::eEhb?:Fs:is::i|,geegs::udbi:rAd:LeonfiJ:nnäicä:reitReocdhe,:vsot:act#:?:nns::nbeenm3:f,e|ge!::;

R::ätid;::nche:f::an:tli::::s::l:::gd::::ets,i::,d:cuhre:rlesd,iffe:g:?n::AaTg%aebe|nn;ä£=i:ti::ena:udeirehegefT:n#:ikdeei:
weitergeben dürfen  oder müssen.  Dazu gehöien insbesondere Rechtsvorschriften über die Offenlegung geschäfts-
bezogener  lnfomationen  durch  Organe  und  Einrichtungen  der  Union  oder  nationale  Behörden,  über die  diese
gemäß der Verordnung  (EG)  Nr.  1049/2001  des  Europäischen  Parlaments  und des  Rates  (]), .der Verordnung  (EG)

Fari,£:Z!s2ouon6ddäsesEui:peäsis(:,he:d::rl:emmeääs::fe:ensRBaetse,SJ2Lsuon?eend:rbeRricä:äni2u2goaon:/4!::gefiie:ä::£i;::h::
Dokumenten o'der über Transparenzverpflichtungen der nationalen Behörden verfügen.

t ] 2,    :+e£:g:Lcehnt:£n {hehs:j];Let[:ca£ R:::t Seerpsfi]zcjä,£;rgm e:,uT ka::shtnoafgn:eeg:n3rb :£:;mcä:svcohragf::::£:£=n£¥:e[Lektt¥t=g:

t:;{¥;:E;;§::::n:;E::G:,::#:gj:;:a::es;{7{:n;;#:Sh;;;uj§s;§jes§jc:§e;e;r;§de:§:e§j:::;§e:§{;j:,;3:;j:;R:::;::,§;3;:E{{o:r;c;3e[;jg;[§d{ee:::§n{;{e{,;;g:;]ej:Tä;n::c:j:e;;;;:;z¥:

25.9.2006, S.  13).

`')g:h:1:,nti:fi?ro::t'i:'nEeGnf:ä:=roAPuää:g::gpda:iaE:ftt,sinTengoi;i3t:#Gvdoc?R:t8=J,ÄnBi:i;P::müte4:2i23o3r§.a;g).deröffcnt,ichkei,zu
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Beschränkung ihrer Nutzung und hinsichtlich der Konsequenzen eines Verstoßes gegen diese Verpflichtung durch
die  Partei,  die  ihnen   unterworfen  ist,  nicht  berühren.   Dies  sollte  an  die   Bedingung  geknüpft  sein,   dass  ein
derartiger Kollektiwertrag nicht die in dieser Richtlinie enthaltenen Aüsnahmen ein`schränkt, wenn ein Antrag auf
in dieser Richtlinie vorgesehene Maßnahmen, Verfahren  oder Rechtsbehelfe wegen des  angeblichen  Erwerbs  oder
der angeblichen Nutzung und öffenlegung von Geschäftsgeheimnissen zurückzuweisen ist.

(13)      Diese Richtlinie sollte nicht als Einschränkung der Niederlassungsfreiheit,  der Freizügigkeit der Arbeitnehmer oder
der Mobilität der Arbeitnehmer, wie sie im  Unionsrecht niedergelegt sind, verstanden werden. AUßerdem soll sie
die  Möglichkeit  des  Abschlusses  von  Vereinbarungen  über  ein  Wettbewerbsverbot  zwischen  Arbeitgebem  und
Arbeitnehmem gemäß dem geltenden Recht unberührt lassen.

( 14,     :sid;::ecTi:i:iigi Aei::gn#::F?cehü?zeefnmdi:lio:er::csh gigzn;fefiig;'f.e:::eüst:T3feegenfii:,iti:enstsz:,l,:gednäheorhsnoe bedsecnhafTeonr

sein,  dass  sie  Know-how,  Geschäftsinforinationen  und  technologische  lnformationen  abdeckt,  bei  denen  sQwohl
ein  legitimes  lnteresse an  ihrer Geheimhaltung' besteht als  auch die legitiirie  Erwartung,  dass diese Vertraulichkeit

g`ewahrt  wird.  Darüber  hinaus   sollten   solches   Know-how  oder  solche   lnformationen   einen  -  realen   oder
potenziellen  -  Handelswert  verkörpem.  Solches  Know-how  oder  solche  lnformationen  sollten  so  verstanden
werden,  däss  sie  einen  Handelswert verkörpem,  zum  Beispiel wenn  ihr unbefugter  Erwerb  oder  ihre  unbefugte
Nutzung   oder.  Offenlegung   die   lnteressen   der   Person,   die   rechtmäßig   die   Kontrolle   über  sie   ausübt,   aller
Voraussicht nach dadurch schädigt, dass das wissenschaftliche  oder techrische  Potenzial, die .geschäftlichen  oder
finanziellen  lnteressen, die strategische Position oder die Wettbewerbsfähigkeit dieser Person untergraben werden.
Die   Definition   eines    Geschäftsgeheimnisses   schließt   belanglose   lnformationen   und   die   Erfahrungen   und

fn#:it::::n;us:iedieBdae:hg:ti:g:ene:Eeisze¥ediedeürb,i:huesrü;eui:egmi,:räre.a::ilj::äFnfoT£igtt:i:::uem#:T,geioe?e',:
bekannt sind bzw. für sie le-icht zugänglich sind.

t ] 5 ,     ;eur::h:;:r:tsgtT::tigAuS;ed[¥s:#ngL£%tz:,;sgsenäe¥]:t£:rrtdewneerndee£r ;eec]:£,:Shevrershcah[:et: v£nd G;::chha:ts§:hket£,¥enjssä:

rechtswidriger  Erwerb  oder  rechtswidrige  Nutzung  oder  Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses  zu  betrachten
sind.

(16)      lm   lnteresse   von   lnnovation   und   Wettbewerbsförderung   sollten   die   Bestimmungen   dieser   Richtlinie   keine

5g#sn,dwei:htiua,nä::s:es*heit:sg::äitTnisiege:cnhattf::?igFOE::ä:cwkuondgerdae`:s:,:`::emKngoe::ä:3:enoäne:oTeartsieol3::
Infomationen  möglich  bleiben.  Das  „Reverse  Engineering..  bei  einem  rechtmäßig  erworbenen  Produkt  sollte  als
ein'  rechtlich  zulässiges  Mittel  zum  Erwerb  von  lnformationen  angesehen  werden,  es  sei  denn,  dass  vertraglich
etwas anderes vereinbart wurde. Die Freiheit zum Abschluss derartiger .vertraglicher Vereinbarungen kann jedoch
rechtlich beschränkt werden.

( , 7,    .:ne::;g:onn::d::täi:izo::igeanj,inGedsecnheänfüug:hhee?:rnTsns: :nüp,::ät,oirse,ne;einieft,¥:äieT:i:htLeei:iiä::: V:fk:nhd:::::Lct:

Erzeugnisse   mithilfe  von   „Re+erse   Engineering"   nachzukonstruieren.   ln   diesen   Fällen   können   die   genannten

::#e£bher::nÄn]snenhoe:atuonrän,hvr:n]np::{:t¥::s¥+est:r:::#:pe{nm:::;]t:e:::.srna#::gce:nNa::oh:#:nuRt:£ßb;::cffhe:f::;nLg::

ä:;a:tne[=unte¥enttb;¥t:£twwe]£dsarnfs§::;em:razkut£k=FogLn§eer::ngoedne.rDz£:seh¥:hod£Ts££eekant,zj¥da:c£[csh;[]zt:md{3£e£;:a:,3:{cohnt
sorgfältig prüfen, ob in diesem Bereich auf Unionsebene Handlungsbedarf besteht.

(18)      Femer  sollten  Erwerb,  Nutzung  oder  Offenlegung  von  Geschäftsgeheimnissen  immei.  dann,  wenn  sie  rechtlich
vorgeschrieben  oder zulässig  sind,  als .rechtmäßig  im  Sinne dieser Richtlinie gelten.  Das betrifft insbesondere den

Fg:j::e:päii:e:nii;:::ei;e:.nä:etbie:£t:gvie::äls::::s:cänf£iege;i:nd;ii!ieiiiäujd:e:ki:i,:dt!vj:EU?v:;:n;:jn:::?äeiro:f:finäe,¥!tjov:o:j
Geschäftsgeheimnissen  im  Rahmen  von  Pflichq)rüfungen,  die  gemäß  dem  Unionsrecht  oder  dem  nationalen

ie::::::tf::g#ric:?ä:s:cit;eiijggt£;,enT:ni:`s:sei:i:;;n;s:ef:s:::;;ä;die:s:"G;:s;:g::a:äes:::eeEo¥i§::;::e;::ge{,e:gd:;htj:ea::e!n::t:h;i::n£iä,nh:ä
Pflicht  zur  Geheimhaltung  von  lnfomationen,  die  ihnen  von  lnhabem  von  Geschäftsgeheimnissen  übermittelt

•  werden,  entbinden,  und  zwar  unabhängig  davon,  ob  diese  Pflichten  in  Rechtsvorschriften  der  Union  oder  der
Mitgliedstaaten    festgelegt    sind.    Diese    Geheimhaltungspflicht    umfasst    unter    anderem    die    Pflichten    im

:g:=.::|:h:::d:ni,t#feors?eatj:ins;T:,;teei::feinntl,dcehrenRit:tf,ti:i:ge2boelr2'ig`ER6hdme:nE::;pva:i:gät:op::ratäce:e:#räg:

t®

n
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Rates  ('),   der   Richtlinie    2014`24`EU   des    Europäischen    Parlaments    und   des    Rates  (2)    und   der   Richtlinie
2014`25/EU des Europäischen Parlaments .und des Rates  (3)  festgelegt sind.

(19)      Diese Richtlinie sieht zwar Maßnahmen ynd  Rechtsbehelfe vor, die darin bestehen können, dass die  Offenlegung
von  lnfomationen  verhindert wird,  um  Geschäftsgeheimnisse  zu  schützen,  doch darf die Ausübung  des  Rechts
auf  Freiheit   der   Meinmgsäußerung   und   lnfomationsfreiheit,   das   sich   gemäß   Artikel   1'1   der   Charta   der
Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta| auch auf die Freiheit der Medien und ihre Pluralität
erstreckt, keinesfälls eingeschränkt werden, insbesondere was den  in.vestigativen )oumalismus und den Schutz der
joumalistischen Quellen anbelangt.

(20)      Die ,in   dieser  Richtlinie  vorgesehenen  Maßnahmen,  Verfahren  und  Recht:behelfe  sollten  nicht  dazu  dienen,
Whistleblowing-Aktivitäten  einzuschränken.  Daher  sollte  sich  der  Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  nicht  auf
Fälle erstrecken, in denen die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses insoweit dem  öffendichen lnteresse dient,
als   ein   regelwidriges   Verhalten,   ein   Fehlverhalten   oder   eine   illegale   Tätigkeit   von   unmittelbärer   Relevanz
aufgedeckt  wird.  Das  sollte  nich€  so  verstanden  werden,  dass  die  zuständigen  Gerichte  daran  gehindert  seien,
Ausnahmen  von  der  Anwendung  der  Maßnahmen,  Verfahren  und  Rechtsbehelfe  in  den  Fänen  zuzulassen,  in
denen  der  Antragsgegner allen  Grund  hatte,  in  gutem  Glauben  davon  auszugehen,  dass  sein  Verhalten  den  in
dieser Richtlinie festgelegten angemessenen Kriterien entspricht.

(21)      Im  Einklang  mit  dem  Grundsatz  der Verhältnismäßigkeit  sollten  die  Maßnahmen,  Verfahren  und  Rechtsbehelfe
zum  Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  darauf zugeschnitten  `sein,  das  Ziel  eines  reibungslos  funktionierenden
Binnenmarkts  für  Forschung  und  lnnoyation  zu  erreichen,  indem  si€  insbesondere  vor  dem  rechtswidrigen
Erwerb  und der rechtswidrigen Nutzung  und  Offenlegung eines  Gesc.häftsgeheimnisses  abschrecken.  Eine  solche
Zuschneidufig  dieser Maßnahmen, Verfüren und  Rechtsbehelfe sollte die  Grundrechte un.d  Grundfreiheiten oder
das  Gemeinwohl,  etwa  die  öffentliche  Sicherheit,  den  Verbraucherschutz,  die  öffentliche  Gesundheit  und  den
Umweltschutz,  nicht  gefährden  oder  untergraben  und  die  Mobilität  der  Arbeitnehmer  nicht  beeinträchtigen.

ge#,rte£sbt::T::5:nd£edj£us::nd€;eesnerGe¥:#eh::k:erset£e];geteäemM#:r#neens,Gve:F£äfr£:eh::#se#:hsecffhewezr:
des Verhaltens,  das  zum  rechtswidrigen  Erweib  oder zur rechtswidrigen  Nutzung  oder Offenlegung  geführt  hat,
sGoe¥:h:eenüäeurs¥arskuEn£:sf::S:e¥eurgheäf|:eRi:t¥n:snsgnmdgee.n.aäueci:es:llt;e:i:Fses¥:,s,te;l:,::,ii:,,ednastpadri,:i::st::gigdei:

Interessen Dritter, gegebenenfalls auch der `Verbraucher, gegeneinander abzuwägen.

( 2 2)    3eaäa:riebnunugnsioReeci::bkeüioeTfieer::zudgenBj:zn,eLTradr:n: n¥hr,diegui:it:¥:i:rä,enwz?en,e:iedi:oe:£ed::fe ¥n#en#:::

Absichten   zu   verfolgen.   Daher   ist   es   wrichtig,   dass   den   Gerichten   die   Befugnis   erteilt   wrird,   angemessene
Maßnahmen  gegenüber Antragstellem  zu  treffen,  die  missbräuchlich  oder  unredlich  handeln  und  offensichtlich
unbegründete  Anträge  stellen,  beispielsweise  zu  dem  Zweck,  den  Marktzugang  des  Antragsgegners  in  unbilliger
Weise  zu  verzögem  oder zu  beschränken  oder ihn  auf andere Weise einzuschüchtem  oder ihm  Schwierigkeiten
zu bereiten.

~             (2 3,    i:iinntiesrs::eedL;rarRt=h=sri;,här::itsi:ni aEegz::chat:fd;ireT#:ic:en,gdäsesr vvoe:=:ri££:ii,g::::h;t#ox:: g::iaft:!:
heimnisse  und  auf die  Überwachung  von  deren  Nutzung  eine  Sorgfaltspflicht  wahmehmen,  ist  es  angemessen,
materielle Ansprüche oder die Möglichkeit einer Klageerhebung zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen auf einen
bestimmten  Zeitraum  zu  beschränken.  In  den  nationalen  Rechtsvorschriften  sollte  zudem  klar  und  unmissver-
ständlich festgelegt werden, wann dieser Zeitraum beginnen und unter welchen  Umständen er unterbrochen oder
ausgesetzt werden soll.

(24)      Angesichts der Möglichkeit, dass die Vertraulichkeit eines Geschäftsgeheimnisses im Verlauf von Gerichtsverfähren
nicht gewahrt bleibt,  schrecken  die  rechtmäßige.n` Inhaber von  Geschäftsgeheimnissen  häufig  davor zurück,  zum
Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse ein Gerichtsverfahren einzuleiten; dies stellt die Wirksamkeit der vorgesehehen
Maßnahmen,     Verfahren     und     Rechtsbehelfe     infrage.     Daher    bedarf    es     -     vorbehaltlich     geeigneter
Schutzmaßnahmen,  die  das  Recht  auf einen  wirksamen  Rechtsbehelf und  .ein  faires  Verfahren  garantieren  T
spezifischer Anforderungen,  die  darauf abstellen,  die Vertraulichkeit eines Geschäftsgeheimnisses,  das  Gegenstand
eines  Gerichtsverfahrens  ist,  im  Verlauf des  Veffahrens  zu  wahren.  Der  entsprechende  Schutz  sollte  auch  nach
Abschluss   des   Gerichtsverfahrens  und  so  lange  weite.rbestehen,  wie  die   lnformationen,   die   Gegenstand  des
Geschäftsgeheimnisses sind, nicht öffentlich verfügbar sind.

(')   Rich[linie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom  26. Februar 2014 über die Konzessionsveigabe (ABl. L 94 vom

(;;i,#i;jj:';4::ei:|::iic;h,et!#e:Ss::gru:räp;:!,:S:¥e::Bn,:a:r;i:TT:::;i:;::dr:kd;e;isRä;::o!::;u:n?2;o6ieF:ei;::2:::,;:;::e::e:n,:e,,:V:e::Ä;eufl:er:a::;eu;ga:bge:;.nhd:T,:nc:;
2004`17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243).
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(25)      Diese  Anforderungen  sollten  zumindest  die  Möglichkeit  vorsehen,  den   zum  Zugang  zu  Beweismitteln  oder
Anhörungen bärechtigten  Personenkreis  zu beschränken - wobei zu bedenken  ist,  dass alle diese  Personen den
Geheimhaltungsvorschriften  dieser  Richtlinie  unterliegen  sollten  -  und  ausschließlich  die  nicht  vertraulichen
Teile  von  Gerichtsentscheidungen  zu  veröffentlichen.  In  Anbetracht  der  Tatsache,  dass  Gerichtsverfahien  unter
anderem  hauptsächlich  dazu  dienen,  die Art  der  lnfomationen  zu bewerten,  die  Gegenstand  eines  Rechtsstreits
sind,  muss dabei sichergestellt werden, dass  die  Geschäftsgeheimnisse wirksam geschützt werden und  gleichzeitig

g::cRLisfit:e;e?seorinae¥krnesi?asr::,iteendaauhfe:i:::my:,:äseasre:?ei::?t:bae::,lifc::nd;::s5ajfesd?ref:Ptreeinsgiyeaä:tnb,leeibetiigeenr
Rechtsanwälten  der  Parteien  und  gegebenenfalls  sonstigen  Vertretem  bestehen,  die  nach  dem  nationalen  Recht
ausreichend  qualifiziert  sind,  um  eine  Partei  in  einem  unter  diese  Richtlinie  fallenderi   Gerichtsverfahren  zu
verteidigen,   zu   vertreten   oder   ihre   lnteressen   wahrzunehmen;   all   diese   Personen   sollten   Zugang   zu   den
betreffenden Beweismitteln oder Anhörungen haben. Ist eine der Parteien eine juristische Person, so sollte sie eine
oder  mehrere   hatürliche   Personen,   die   diesem   Personenkreis   angehören   sollen,   vorschlagen   können,   damit
sichergestellt  ist,  däss   sie   angemessen   vertreten  wird,   wobei   all?rdings   durch   eine   ausreichende   gerichtliche
Kontrolle verhindert werden muss, dass das Ziel, den Zugang zu Beweismitteln und Anhörungen zu beschränken,
unterlaufen wird.  Diese  Schutzklauseln  sollten  nicht so verstanden werden,  dass  sich  die  Parteien  im  Verlaüf des
Gerichtsverfahrens  von  einem  Rechtsanwalt  oder  einem  anderen  Vertreter  vertreten  lassen  müssen,  wenn  das
nach nationalem Recht nicht erforderlich ist. Auch sollten sie nicht so verstanden werden,  dass die Zuständigkeit
der   Gerichte,   gemäß   den   geltenden   Vorschriften   und   Gepflogenheiten   des   bet.reffenden   Mitgliedstaats   zu
entscheiden,  ob  und  in  welchem  Umfang  die  zuständigen. Gerichtsbediensteten  zur  Erfüllung  ihrer  Aufgaben
ebenfalls uneingeschränkt Zugang zu den Beweismitteln und Anhörungen erhalten, beschnitten wird.

( 2 6,    geeL:ei:she:wj,::icghe :m|:rbbng,i,:nre:::nT::dig:heNe:t:ä:g F:,dgeä d£, rä:kü¥cdhräeäß?gfl:;nl:g::bgereiä::  ge::±:t:::::

*;genr{£:e:t:ffebnen£dnan.d[Fe:fgr[£:£C±od:rm:g:ne[:gßucnhge£g::dzä:::fav:,r£:heye*rrskad;seGuensäh£:tgs£:§[:,£en;;:er:ä:£fi:g:
Maßnahmen zur unverzüglichen  Beendigung  des ,rechtswidrigen  Erwerbs  oder der rechtswidrigen  Nutzun`g  oder
Offenlegung   eines    Geschäftsgeheimnisses    zu    treffen,    auch    in   dem    Fall,    dass   es    zur   Erbringung    von
Dienstleistungen  genutzt wird.  Es  kommt entscheidend  darauf an,  dass  eine  solche Abhilfe  zur Verfügung  steht,
ohne dass eine Sachentscheidung abgewartet werden muss, wobei das Recht auf Verteidigüng und der Grundsatz
der  Verhältnismäßigkeit  gewahrt  werden  müssen  und  die  Umstände  des  Einzelfalls  zu  berücksichtigen  sind.  In
bestimmten  Fällen  sollte  es  zulässig  sein,  es  dem  mutmaßlichen  Rechtsverletzer  vorbehaltlich  der  Hinterlegung
einer oder mehrerer  Sicherheiten  zü  gestatten,  das  Geschäftsgeheimnis  insbesondere  dann  weiterhin  zu  nutzen,
wenn   nur  geringe   Gefahr  besteht,, dass  es   in   die   Öffentlichkeit  gelangt.   Es   sollte  außerdem   möglich  sein,
Sicherheiten in ausreichender Höhe zu verlangen, um die dem Antragsgegner durch einen unbegründeten Antrag
entstehenden   Kosten   und   Schäden   zu   decken,   insbesondere   dann,   wenn   dem   rechtmäßigen   lnhaber  eines
Geschäftsgeheimnisses durch eine zeitliche Verzögerung ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde.

(27)      Aus dem gleichen Grund ist es wichtig, endgültige Maßnahmen vorzusehen, die eine rechtswidrige Nutzung oder

grfbfi:pn[::::gv:;n3£e:set::rsa:t:§:äe;g::Lstsz:w::f.hD{anm]:ero[cEFMvaeßrä;Edmeemn,wd£:£a£asun€e;ce¥ä:t,stg:f£{amß:jss£:ud:
sollten  sie  -  sofem  die  Umstände  e.me  Befristung  erforderlich  machen  -  1ange  genug  gelten,  um  etwaige
geschäftliche  Vorteile  zu  beseitigen,  die  der  betreffende  Dritte  möglicherweise  aus. dem  rechtswidrigen  Erwerb

Ädr:rsg|e,:e:::ßk¥iden:e:a|Tuvt:,Tsn,gmcokdbe:,owf:e.ä'eeng,u::ndnesdi:e::g:sng;|?ceimdneiiseäegseczhoägf:sngehhaeti.mT:sß::teT|::gfggee:
Infomationen aus Gründen, die nicht der Antragsgegner zu vertreten hat, allgemein zugänglich geworden sind.

(28)      Es besteht die  Möglichkeit,  dass  ein  Geschäfts§eheimnis  auf rechtswidrige Weise  für die  Entwicklung',  Herstellung
oder  Vemarktung  von  Produkten  oder  deren  Bestandteilen  genutzt  werden  könnte,  die  dann  im  Binnenmarkt
Verbreitung finden könnten; dadurch würde den geschäftlichen  lnteressen  des  lnhabers des  Geschäftsgeheimnisses`und   dem   Funktionieren   des   Binnenmarkts   geschadet.   In   diesen   Fällen   ebenso   wie  in   Fällen,   in   denen  das

Geschäftsgeheimnis. sich  erheblich  auf  die  Qualität,  den  Wert  oder  den   Preis  der  aus   dieser  rechtswidrigen
Nutzung gewonnenen Endprodukte auswirkt oder die Kosten der Prozesse für ihre Herstellung oder Vemarktung

:::fgtn::eerMd;eßS:aEr£::s:n:rj:£rcdh::;t,oud:rg[ecshceh±e:snt;eff;£:tdeasssri:,Pet£g,e:r£eeff€£ä[ecnht;rzoud:£:ä:T:Lgtena,u:ffä:ä;v#rn£
gebracht  bzw.  vom   Markt  genommen  werden.' In  Anbetracht  der  globalen   Natur  des   Handels  ist  es  auch€z;o:?ir::e;ä:isi:d;ie:c¥i:::i::ä¥gi,ä;t,::r;eoE:n;;:e,:n:f:n:trd,j;o:dup;;eiuzkuä;a,in:|dg,!e:::?::fJeän,,;::ar#:,:::3i:efe

Möglichkeiten  bestehen,  wie  etwa  die  Beseitigung  der  rechtsverletzenden  Eigenschaft  des  Produkts  oder  eine
Verwertung    der   Pi.odukte   außerhalb    des    Marktes,   beispielsweise    in    Form   vop    Spenden    an   wohltätige
Organisationen.

(29)      Eine  Person  könnte  ein  Geschäftsgeheimnis  ursprünglich in  gutem  Glauben  erworben  haben,  aber €rst  zu  einem
späteren  Zeitpunkt -  zum  Beispiel  aufgrund  ein.er entsprechenden  Mitteilung  des  ursprünglichen  lnhabers  des
Gesdäftsgeheimnisses  -   erfahren,   dass   ihre   Kenntnis   des   betreffenden   Geschäftsgeheimnisses   auf  Quellen

®
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zurückgeht  die  dieses  Geschäftsgeheimnis  auf unrechtmäßige  Weise  genutzt  oder  offengelegt  haben.  Damit  in

S:!:t;nuF:|':rnhäqäisv:¥ßeisehge.noeßnengegccffä:äenzu#gheiLf,e?:#Feanhmd:en#gr,iidns:arf,::ni:::::s;:iifefi:ä:enFäi|:rs:|:
altemative  Maßnahme die Möglichkeit einer finanziellen  Entschädigung  filr die geschädigte Partei vorsehen.  Diese
Entschädigung sollte jedQch nicht den Betrag der Lizenzgebühren übersteigen, die bei einer genehmigten Nutzu'ng

•  des betreffenden Geschäftsgeheimnisses für den Zeitraum angefanen wären, fiir den der ursprüngliche lnhaber des

§e#mffnt;ss%ee:e;Fdnoj:äesef:::env¥r:::#ngehgä:t:e:::t£r:deRTc#;*emn;h¥flü;fne:,,seä[:ht£snw££:n:geerN#czhudn£{€esenGtäsac[Feä:f:sn.
darstellen  oder  zu  einer  Gefahr  fiir  die  Verbraucher  werden,  .sollte  eine  solche. .rechtswidrige  Nutzung  nicht
gestattet werden.

(30)      Damit eine  Person,  die  wusste  oder begründeterweise  hätte wissen  müssen,  dass  sie  ein  Geschäftsgeheimnis  auf
unrechtmäßige Weise erwirbt, nutzt oder offenlegt, aus einem solchen Verhalten keinen Vorteil ziehen  kann und
g#ehrr£:£±t::t:sut:#:ä,fifnrf:rne:ess£cc£äg:gfiLennd::h£:::,d:senGn=sh£{:shgte£:£:::s£e%os]:h::£tv¥£dTeäg]::£od:emse{nm#ä:e:

g:ee;Eeöh:g;e:eäsee£egEe::shcäpdä£gnnäf;rb:rende¥fod€:cggft:::ätesj¥££¥sgeesnzvueerrhkä;enntsener,sj:tf:;:n::E::£:svsooEtuesea],eenn.
relevanten Faktoren Rechnung tragen, so einem Einkommensverlust .des lnhab?rs des Geschäftsgeheimnisses oder
einem   unlauteren   Gewünn   des   Rechtsverletzers   und  gegebenenfalls  etwaigen.  dem   lnhaber  des   Geschäftsge-
heimnisses entstandenen immateriellen Schäden. In Fällen, in denen es beispielsweise angesichts des immateriellen
Charakters   von   Geschäftsgeheimnissen   schwierig   wäre,   die   Höhe   des   tatsächlich   erlittenen   Schadens   zu
bestimmen,   käme   als   Altemative   in   Betracht,   die   Schadenshöhe   aus   Größen   herzuleiten.  wie   etwa   den
Lizenzgebühren,   die   angefallen  wäien,   wenn   der  Rech[sverletzter  um   eine   Genehmigung   zur  Nutzung  des
betreffenden   Geschäftsgeheimnisses  €rsucht  hätte.  Bezweckt  wird  mit  dieser  altemativen   Methode  nicht  die
Einfijhrung einer Verpflichtung zu einem als Strafe angelegten  Schadensersatz,  son.dem die Gewährl;istung einer
Entschädigung  für  den  lnhaber  des  Geschäftsgeheim.nisses  auf objektiver  Grundlage  unter  Berücksichtigung  der
ihm   entstandenen   Kosten,   z.   8.   im   Zusammenhang   mit   der   Feststellung   der   Rechtsverletzung   und`  den
Nachforschungen.  Diese  Richtlinie  sollte  die  Mitgliedstaaten  jedoch  nicht  daran  hindem,  in  ihrem  nationalen
Recht  vorzusehen,  dass  die  Schadenshaftung  von  Arbeitnehmem  bei  nicht  voisätzlichem  Handeln  beschränkt
wird.

(31)      Zur zusätzlichen Abschreckung ffir potenzielle Rechtsverletzer und zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit
ist es zweckmäßig,  Entscheidungen  in  Fällen, bei denen  es um  den rechtswidrigen  Erwerb  oder die  rechtswidrige
Nutzung   oder   Offenlegung   von   Geschäftsgeheimnissen   geht,   gegebenenfalls   durch   öffentlichkeitswirksame

;en;:i:£nz:stve::F:nä`::hi:,v:o#a:ieu:äröd::ntiiecphuu,:äo:ednearüTiitc:i:erpe?sfl:ennel:g::;::svet:;:äai:tigäeßhi:iem#::::
abträglich ist.

(32)      Die Wirksamkeit der Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe, die den lnhabem von Geschäftsgeheimnissen zur

¥:g:h¥{%gunsteenhe:;tek:nj:tj:rtjmwe:3:[:.ej:£:rT::hstät:to±guus::,]edn:rdavsosndt€e3etzmuffteänndde;:eäehGöerä::teunbe:egtieoaf:enneet:
S anktion sbefugnisse verfügen.

u              t3 3,    Z::hEürLe:£t;;eT:tge:earneg£:zhe::t:;ckee:ht:¥:nednu:ügrdeeä;nz:jsS£rmm::t:,j::: ::dß:=::n£nfoML:#{:tFaeuns,tavuec£a:#:c#::
den  Mitgliedstaaten  einerseits  und  zwischen  den  Mitgliedstaaten  und  der  Kommission  andererseits  vorzusehen,
insbesondere  durch  die  Schaffung  eines  Netzes  von  Korrespondenzstellen,  die  von  den  Mitgliedstaaten  benannt

;eegredbeenäe:fT,,szumi:%fi:tne,ßomptzdui:gMd:?nArim?sende,rh:unro?:i:::e:rt:::isf:lrlt:e.4s,,:geKsoEgmeis,siomniaTiterAf|neanuds.=
dieser Richtlinie und die Wirksamkeit der nationalen Maßnahmen überprüfen.

(34)      Diese  Richtlinie  wahrt  die  Grundrechte  und  die  Grundsätze,  die  insbesondere  in  der  Charta anerkannt  wurden,
namentlich  das  Recht  auf Achtung  des  Privat-. und  Familienlebens,  das  Recht  auf  Schutz  personenbezogener
Daten, das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und lnformationsfreiheit, die Berufsfreiheit und das Recht zu
arbeiten,   die   untemehmerische   Freiheit,   das   Eigentumsrecht,   das  .Recht   auf   eine   gute   Vcrwaltung,   und
insbesondere  das  Recht  auf Zugang  zu  Dokumenten  bei  gleichzeitiger Wahrung  des  Geschäftsgeheimnisses,  das
Recht .auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren und die Verteidigungsrechte.

` 3 5 )   u¥:i:¥i|i:i;:diar;i:iihg:e:n;::thj::s:btf:;:;::e;:g:eF:e;pänin;s-:i!z::i:ui:z::3:;:r:a:r;iitT;n:ie::i:b;e:r:!g:;:.ä::ei!n:i:ni|:eäb::::j:i;::;e:::

gemäß dieser Richtlinie beteiligt sind und deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Für.die im Rahmen
dieser  Richtlinie  u.nter  Aufsicht  der  züständigen  Behörden  der Mitgliedstaaten  und  insbesondere  der  von  ihnen
bezeichneten  unabhängigen  öffentlichen  Stellen  durchgeführte  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  gilt  die
Richtlinie   95`46`EG  des  Europäischen   Parlaments  und  des  Rates  (').   Daher  sollte  diese  Richtlinie  die  in  der

(')§::::8:i[::g5/p4e:!::e£::zEougre°npeä:jsDcaht:n::rjaz::n:erenndDda::n%::gehvr°(EBi.4L2°8k]t°v:e:i:.9[5].Zugg5:§?;:i.natürlicherpcrsonenbeider
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Richtlinie  95/46/EG  niedergelegten  Rechte  und  Pflichten  -insbesondere  das  Recht  der  betroffenen  Person  auf
Zugang  zu  ihren  personenbezogenen  Daten,  die  verarbeitet  werden,  sowie  auf  Berichtigung,  Löschung  oder
Sperrung   unvollständiger  oder  unrichtiger  Daten   sowie  gegebenenfalls   die   Pflicht  zur  Verarbeitung   sensibler
Daten gemäß Artikel s Absatz  5 der Richtlinie 95`46`EG -nicht berühren.

(36)      Da  das  Ziel  dieser  Richtlinie,  nämlich  ein  reibungsloses. Funktionieren  des  Binnenmarkts  durch  die  Schaffling

:idne:daeursr:i:f,esnwdiänrigue:dNVue,rzg|eni:h:ä::no?feecni:gs:::t:,::eimGeBsicnhn:?s?ea::itmi:is::!,e:oäesder:cktist#äsgt::teEn"n::i:
ausreichend  verwirklicht  werden  kann,  sondern  vielmehr  Wegen  seines  Umfangs  und  seiner  Wirkungen  a'uf

:unri:;::sbcehnee3:sisoe:zvuervaen=rrtrichseunb::ä,iaE:a:s:ir:nTrpio:ää?Ej:Fd=n:¥:s:er:cr:ntrtätel5indeäev:=bgesnüÄerrtii,ee,
genannten  Grundsatz  der  Verhältnismäßigkeit geht  diese  Richtlinie  ni.cht über  das  ftir  die  Verwirklichung  dieses
Ziels erforderliche Maß hinaus.

(37)      Diese   Richtlinie   zielt   nicht   darauf   ab,   die   Vorschriften   im   Bereich   der   justiziellen   Zusammenarbeit, ,der

2:ri:ääcJ:,psiez.::tä;nddeirgäeai:a:!e:r:::nq:eesrkaenn;eunndgb:rneä?:#se::uggh::3e|:riflneäei:3i:;`;sT:sdtmHine::`es,säcu?:E
die derartige Angelegenheiten §anz allgemein geregelt werden,  sollten grundsätzlich wreiterhin für den von dieser
Richtlinie abgedeckten Bereich gelten.

(38)      Diese  Richtlinie  sollte  die  Anwendung  der Wettbeweri)svorschriften,  insbesondere  der  Artikel  101  und  102  des
Vertrags  über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union   (AEUV),  unberührt  lassen.   Die  in  dieser  Richtlinie
vorgesehenen  Maßnahmen,  Verfahren  und  Rechtsbehelfe  sollten  nicht dazu  verwendet werden,  den  Wettbewerb
entgegen den Vorschriften des AEUV in unzulässiger Weise einzuschränken.

(39)      Diese  Ri¢htlinie  sollte  die ' Anwendung  etwaiger  sonstiger  relevanter  Rechtsvorschriften  in  anderen  Bereichen,

ä3:cnHcäß:iätn:erde:ecÄ:ewedneäu::issjiegr:Tch5igä::uksch:,nhd,ede2SooV4e,r;rsa,gEsäecäe:,Euunr:epTi?:ieLasspea:iaLmentFa`j:dei3::
Rates  (`)   mit   dem   Anwendungsbereich   dieser  Richtlinie   geht   diese   Richtlinie   als   Lex   specialis   der  anderen
Rjchtlinie vor.

(40)      Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel  28 Absatz  2 der Verordnung  (EG) Nr. 45`2001  des
Europäischen   Parlaments   und   des   Rates  (2)   angehört   und   hat   seine   Stellungnahme   am    12.   März   2014
abgegeben -

HABEN  FOLGEN`DE  RICHTLINIE  ERLASSEN:

KAprrEI. I

Gegenstm.d wi.d Atm;endmgsbereich

Artike!  I

Gegenstand und Anwendtmgsbereich

{::hts£Le:{egerm#::j:;eg:engjr¥cohTsc*af:egnergäe:,eengu:;hfi:::.vonGeschaftsgehe,mn£ssenVorrechtsw£drigemErwerb,

¥,:#t,::,'r:x:;ia:aijje:iibg::n;e:n,:u::k:::!::::?:[tG:e2iä:g:ef;jkgeii;e:,i£:i::S;t:e;n:jr:näc:i|¥:i¥eir##::,rrjÄe:h?eiä:t:s|:,ä4:,:k:Äi;,ik:;:b:::ie:s|!
Artikel  1 5 Absatz  3  eingehalten werden.

29.  April  2004  zur Durchsetzung  d.er Rechte  des geistigen

(2)!L::re°:re¥n¥;ri:(:e#:7;¥s2:°n3e:b3e:!:Eg°:::°esEa;S:)theenndpuarr;imd::t8:gnadnedeusnEai::rY:h|u]n:.epedzeermGbee:e2L::c°h:rtmuns:hzuut:nf:::er|jc5::e:evresr°kneehnr

(ABl. L s vom  12.1.2001, S.1).

(`)   Richtlinie  2004`48`EG  des  EurQpäischen  Parlaments und  des  Ra.es vom

®

\®
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(2)       Diese Richtlinie berührt nicht

a)   die Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der lnfomationsfreiheit gemäß der Charta, einschließlich
der Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien,

b)  die  Anwendmg  von  Vorschriften  der  Union  oder  der  Mitgliedstaaten,  nach  denen  die  lnhaber  von  Geschäftsge-

g:;gnnj3see.ndve:rpöqfifce|t,::c:fe?,,:ä:rGdTnnd;:jäs"äfi#icöp,ä:nlnotä:rssd#enlntoe=:::onneon,fe:::Teg:::cääfisig,eE:::eniishs:
Aufgaben w}ahmehmen können,

c)   die Anwendung von Vorschriften-der Union oder der Mitgliedstaaten, nach denen es den Organen und Einrichtungen
der   Union    oder   den   nationalen    Behörden   vorgeschrieben   oder.gestattet   ist,   von   Untemehmen   vorgelegte
lnformationen  offenzulegen,  die diese  Organe,  Einrichtungen  oder Behörden  in  Einhaltung  der Pflichten und gemäß
den Rechten, die im Unionsrecht oder im nationalen Recht niedergelegt sind, besitzen,

d)  die   Autonomie  der  Sozialpartner  und  ihr  Recht,   Kollektiwerträge  gemäß  dem   Unionsrecht  sowie  gemäß  den•     Gepf]ogenheiten und den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten einzugehen.

|3e)rArg:i,nnee£S:imz:t::cgefeE.ic*ti:näeied£s£uanu;g:!:getrwMe:g:|?:ä:a.Snsbsei|eane::,esgi:,de',agd:e:eafiir.£äeit:f::bTs::iäi:::
keinerlei Grund für

a)   die  Beschränkung  der Nutzung von  lnfomationen, die kein  Geschäftsgeheimnis  im  Sinne des Artikels  2  Nummer '1
darstellen, durch die Arbeitnehmer;

b)  die  Beschränkung  der  Nutzung  von  Erfahrungen  und  Fähigkeiten,  .die  Arbeitnehmer  im  normalen  Verlauf  ihrer
Tätigkeit ehrlich erworben haben;

c)   die  Auferlegung  zusätzlicher  Beschränkungen  ffir  Arbeitnehmer  in  ihren  A.rbeitsverträgen,  die  nicht  gemäß  dem
Unionsrecht oder dem nationalen Recht auferlegt werden..

Arikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1.  „Geschäftsgeheimnis" Infomationen, die alle nachstehenden Kriterien erfiillen:-

a)   Sie  sind  in   dem   Sinne  geheim,  dass  sie  weder  in  ihrer. Gesamtheit  noch  in  der  genauen  Anordnung  und
Zusammensetzung   ihrer   Bestandteile   den   Personen   in   den   Kreisen,   die   üblicherweise   mit   dieser   Art   von
Infomationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind;

b)   sie sind von kQmmerziellem Wert, weil sie geheim sind;

c)   sie  sind  Gegenstand  von  den  Umständen  entsprechenden  angemessenen  Geheimhaltungsmaßnahmen  durch. die
Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die lnformationen besitzt;

2.  „Inhaber eines  G.eschäftsgeheimnisses" jede  natürliche  oder juristische  Person,  die  die  rechtmäßige  Kontrolle über ein
Geschäftsgeheimnis besitzt;

3.  „Rechtsverletzer" jede natürliche  oder juristische  Person,  die auf rechtswidrige Weise  Geschäftsgeheimnisse  erworben,
genutzt oder offengelegt hat;

4.  „rechtsverletzende   Produkte"   Produkte,   deren   Konzeption,   Merkmale,   Funktionsweise,   Herstellungsproz;ss   oder
Marketing in erheblichem  Umfang auf rechtswridrig erworbenen, genutzten oder offengelegten  Geschäftsgeheimnissen
beruhen.
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KAPTTEL  11

E:n\7erb, Nuiwng und Offenhgu;ng von Gescl.äftsgehdmrissen

Artikel  3

Rechtmäßiger Erwerb, rechtmäßige Nutzung upd rechtmäßige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen

(1)       Der Erwerb eines  Geschäftsgeheimnisses`gilt als rechtmäßig, wenn  das  Geschäftsgeheimnis auf eine  der folgenden
Weisen erlangt wird:

a)   unabhängige Entdeckung oder Schöpfung;

b)  Beobachtung, Untersuchung, Rückbau oder Testen eines Produkts od€r Gegenstands, das bzw. der öffentlich verfügbar
gemacht wurde  oder sich  im rechtmäßi.gen  Besitz  des  Erwerbers der lnfomation  befindet,  der keiner  rechtsgültigen
Pflicht zur Beschränkung des Erwerbs des Geschäftsgeheimnisses unterliegt;

c)   Inanspruchnahme  des  Rechts  der.Arbeitnehmer  oder Arbeitnehmervertreter auf lnformation  und  Anhörung  gemäß
dem Unionsrecht sowie gemäß den Rechtsvorschriften und den Gepflogenheiten der Mitgliedstaaten,

d)jedeandereVorgehensweise,dieunterdengegebenenUmständenmit;inerseriösenGeschäftspraxisvereinbarist.

(2)       Der  Erwerb,  die  Nutzung  oder  die  Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses  gilt  insofem  als  rechtmäßig,  als  der
Erweri), die Nutzung oder die Offenlegung durch Unionsrecht oder nationales Recht vorgeschrieben oder erlaubt ist.

Artikel 4

Rechtswidriger Erwerb,. rechtswidrige Nützung und rechtswidrige Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen

(1)       .Die   Mitgliedstaaten   stellen   sicher,   dass  die   lnhaber  von   Geschäftsgeheimnissen   berechtigt   sind,   die   in   dieser
Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe zu beantragen, um einen rechtsvridrigen Erwerb, eine
rechtswidrige   Nutzung   oder   eine   rechtswidrige   Offenlegung   ihres   Gesch.äftsgeheimnisses   zu   verhindem   oder  eine
Entschädigung zu erlangen.

(2)       Der   Erwerb   eines   Geschäftsgeheimnisses   ohne   Zustimmung   des   lnhabers   des   Geschäftsgeheimnisses   gilt  als
rechtswidrig, wenn er erfolgt durch

a)   unbefiigten    Zugang    zu,    unbefugte    Aneignung    oder   unbefugtes    Kopieren    von    Dokumenten,    Gegenständen,

#e::::s,i::,:;:::;,regoeäeruenläktä:eniäg?enGeDs:the::tns#:iie:ismcehn=:,?iäenofeornt::!led:::Cnh:i:E`ä:sabäresdcehsä;:;:#:,f:g:;
ableiten lässt;

b)  jedes  sonstige  Verhalten,  das  unter  den  jeweiligen  Umständen  als  mit  einer  seriösen  Geschäftspraxis  nicht vereinbar
gilt.

(3)       Die  Nutzung  oder Offenlegung eines  Geschäftsgeheimnisses gilt  als  rechtswidrig,  wenn  sie  ohne  Zustimmung des
lnhabers  des  Geschäftsgeheimnisses  durch  eine  Person  erfolgt,  von  der  sich  erweist,  dass  auf  sie  eine  der  folgenden
B edingungen zutrifft:

a)   Sie hat das Geschäftsgeheimnis auf rechts.widrige Weise erworben.

b)  Sie  verstößt  g`egen  eine  Vertraulichkeitsvereinbarung  oder eine  sonstige Verpflichtung, .das  Geschäftsgeheimnis  nicht
offenzulegen.

c)   Sie  verstößt  gegen  eine  vertragliche  oder  sonstige  Verpflichtung  zur  Beschränkung  der  Nutzung  des  Geschäftsge-
heimnisses.

(4)       Ebenfalls  als  rechtswidrig  gilt  der  Erwörb,. die  Nutzung  oder  die  Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses,  wenn
eine   Person   zum   Zeitpunkt   des   Erwerbs,   der  Nutzung   oder   der   Offenlegung   wusste   oder   unter  den   gegebenen
Umständen   hätte  wissen   müssen,   dass   sie   unmittelbar  oder   mittelbar  über  eine   andere   Person   in   den   Besitz  des
Geschäftsgeheimnisses gelangt war, die dieses rechtswidrig im Sinne des Absatzes  3 genutzt oder offengelegt hat.

(n

(®
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(5)       Das  rierstellen, Anbieten oder lnverkehrbringen von rechtsverletzenden  produkten öder die Einfijhr, Au,sfuhr oder

::£::nnis::snd¥r:h;evne:`edt.ZeeE€:no:,r°d?:kdtjee:effi+rätq;eks:tt3redcukrec£iä]£trt:b::as:::;dneerr;:?et:Wdjednri8:g¥g::::8ueäsetsänGdeesnchhääf:::
wissen müssen, dass das Geschäftsgeheimnis rechtswidrig im Sinne des Absatzes  3 genutzt wurde.

Artikel  5

Ausnahmen

Die Mitgliedstaaten stellen  sicher,  dass ein Antrag  auf die  in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen, Verfahren und
Rechtsbehelfe abgel€hnt wird, wenn der angebliche Erwerb oder die angebliche Nutzung oder Offenlegung des Geschäfts-
geheimnisses in einem der folgenden  Fälle erfolgt ist:

a,ä::Ä;#nugnäedr:r:iäce?tßuäedrdf::iepTura:ii,na:ndgef:?d¥:Fundäerlnfo-ationsfreiheitgemäßderchü,einscmießlich

b)  zur   Aufdeckung   eines   beruflichen   oder   sonstigen    Fehlverhaltens   oder   einer   illegalen   Tätigkeit,    sofem   der
Antragsgegner in der Absicht gehandelt .hat, das allgemeine öffentliche lnteresse zu schützen;

c)g:teenr`e#r::et::Kg:mAärßbeäten:i;:.rog:gmecnhütb:rd:?r::mven=:enEeFR::#es:fi:=rdeicehg|ffeßjfeegnu:gffu:l|:ngffdu::u#::ee:

Aufgaben erfoi.derlich war;

d)  zum Schutz eines durch das Unionsrecht oder däs nationale Recht anerkannten legitimen lnteresses.

KAprTEL  111

Mqßnahmen, Vtrf;het. uiid Rec:h±sbehetue

Abschnitt  1

Allgemeine Bestimmiuigen

Artikel 6

Allgemeine Verpflichtung

u             i:e+mmn::hsL:inc¥e::g::e{:u±:::n:er::rt::tsd#gaeß:apweenr'b vseo*aL:rer:c#:::rübNe:te!:engv°urLdd]eofefeffn°]fg:ri];hv::d¢e:cmha;t?geen.

(2)       Die in Absatz l  genannten Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe:

a)   müssen fair und gerecht sein;

b)  dürfen  nicht  unnötig  komplizien  oder  kostspielig  sein  und  keine  unangemessenen  Fristen  oder  ungerechtfertigten
Verzögerungen mit sich bringen und

c)   sie müssen wirksam und abschreckend sein.

Artikel  7

Vcrhältnismäßigkeit und missbräuchliche Klagen

(1)       Die  in  dieser  Richtlinie  vorgesehenen  Maßnahmen,  Verfahren  und  Rechtsbehelfe  sind  in  einer  Art  und  Weise
anzuwenden, die

a)   verhältnismäßig ist,

b)  die Errichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel im Binnenmarkt vemeidet und

c)   Gewähr gegen ihren Missbrauch bietet.
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(2)       Die   Mitgliedstaaten.  stellen   sicher,   d.ass   die   zuständigen   Gerichte  -  auf  Antrag   des   Antragsgegners  -  im
nationalen   Recht  voigesehene  angemessene  Maßnahmen  anwenden  können,   fälls  eine   Klage  wegen  rechtswidrigen
Erwerbs  oder  rechtswidriger N.utzung ` oder  Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses  offensichtlich  unbegründet ist und
der  Antragsteller  das  Gerichtsverfahren  missbräuchlich  oder  in  unredlicher  Absicht  eingeleitet  hat.  Diese  Maßnahmen
können  soweit erforderlich die  Gewährqng von  Schadensersatz  für den Antragsgegner, die Verhängung von Sanktionen
gegen  den  Antragsteller oder die  Anordnung der Veröffentlichung von  lnformationen  über die getroffene  Entscheidung
nach Artikel  15 umfassen.

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die in Unterabsatz  1  genannten Maßnahmen Gegenstand getrennter Gerichts-
verfahren sind.

ATtikel  s

Verjährungsfi-isten

tlldm:;:nMai:gf,iäs;aeantä:n,:gde:ri:E:eßsedrie:ecTdfnri:kve;::r::rng;enM:8::hdieer:v:hri=hn:;ftsntänR:u:rhgbaet::,ef'e'efe?t:Spriche

Die in Unterabsatz  1  genannten Vorschriften legen fest, wann die Veijährungsfrist beginnt, wie lang sie dauert und unter
welchen Umständen sie unterbrochen oder ausgesetzt wird.

(2)       Die verjährungsfrist beträgt höchstens sechs )ahre.

Artikel 9

Wrirung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen im Verlauf von Gerichtsverfihren

(1)       Die  Mitgliedstaaten   stellen   sicher,   dass  die   Parteien,   ihre  Rechtsanwälte   oder  sonstigen  Vertreter,   Gerichtsbe-
dienstete,  Zeugen,  Sachverständige  und  alle  sonstigen  Personen,  die  an  einem  Gerichtsverfahren  beteiligt  sind,  das  den
rechtswidrigen  Erwerb  oder die  rechtswidrige Nutzung  oder Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses  zum  Gegenstand

taet;c:ff::g:ieeizung:ngdez,uepno:::eebl;:EeshaGbeesnc,hf;tesg::t,ii:,esszsuolcnhue:enGeon;cehrts:ffF:f::engsensinf;sn;cohntä:tuztusstTndd,ge::
Gerichten  aufgrund  eines  ordnungsgemäß  begründeten  Antrags  einer  interessierten   Partei  als  vertraulich  eingestuft
worden ist und von dem sie aufgrund der Teilnahme ap dem Verfahren. oder des Zugangs zu den Dokumen`ten Kenntnis
erlangt .haben.  Die  Mitgliedstaaten  können  femer die  zuständigen  Gerichte emächtigen,  solche' Maßnahmen von  Amts
wegen zu ergreifen.

Die  in  Unterabsatz   1   genannte  Verpflichtung  besteht  auch  nach  Abschluss  des  Gerichtsverfahrens  weiter  fort.  Die
Verpflichtung endet jedoch, wenn eine der folgenden Sitüationen eintritt:

a)   Im  Rahmen  ei-ner  rechtskräftigen  Entscheidung wird  festgestellt,  dass  das  angebliche  Geschäftsgeheimnis  nicht die  in
Artikel 2 Nummer 1  genannten Kriterien erfiillt, oder

b)   im  Laufe  der  Zeit  werden  die  in  Frage  stehenden  lnfomationen  für  Personen  in  den  Kreisen,  die  üblicherweise  mit
der betreffenden Art von lnfomationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich.

(2)       Die  Mitgliedstaaten  stellen  des  Weiteren  sicher,  dass  die  zuständigen  Gerichte  auf ordnungsgemäß  begründeten
Antrag einer Partei spezifische Maßnahmen treffen können, die erforderlich sind, um die Vertraulichkeit eines Geschäfts-

iiis;iä:e;:h:a€n;g;:jht.,t::d;i:ia;cii::e;?,isg::e::ese:£ß¥S;o;ä:eim:B;:r:zS:;g:mhg::u%,ga.ig:n:Nidr;:r:i[,neot;:::3,f:£ejgtu:n:gni:n;:n:eef:fis:cf:f:tsiT;

Die in Unterabsatz 1  genannten Maßnahmen sehen mindestens die Möglichkeit vor,

a)€ee?cZ:f::geghezium:?s:edeennthp£:::£,ega:£eord?rrittet,ei*eT:eßaej:get£enneBe°gkr::z::t;:'mdi:vGoenscphear:t::::ei:nbä:::h:ad:ke:?8eb[£Che

rt
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b)  den Zugang zu Anhö"ngen, bei denen unter Umständen Geschäftsgeheimnisse oder angebliche Geschäftsgeheimnisse
offengelegt werden, und zu der entsprechenden Aufzeichnung oder Mitschrift dieser Anhörungen auf eine begrenzte
Anzahl von Personen zu. beschränken;

c)   Personen,  die  nicht  der  begrenzten  Anzahl  von  Personen  nach  den  Buchstaben  a  und  b  angehören,  eine  nicht
vertrauliche  Fassung  einer  gerichtlichen  Entscheidupg  bereitzustellen,  in  der  die  Geschäftsgeheimnisse  enthaltenden
Passagen gelöscht oder geschwärzt wurden.

Die Anzahl der Personen nach Unterabsatz  2 Buchstaben a und b darf nicht größer sein, als zur Warirung des Re¢hts der

f::arFi:ehncsppaeftme;enn,aeät:iEeunteTiruknsä|ä:eR,eecJ:sflt;::lfRue:ä,:inntair,ees?äTrahs::s,eigeonrd#;:::::,äreteTu::n:Lnßd;::anf.:Lns:
parteien umfassen.

(3)       Bei  der  Entscheidung  über  die  Maßnahmen  gemäß  Absatz   2   und.  der  Beurteilung  ihrer  Verhältnismäßigkeit
berücksichtigen  die zuständigen  Gerichte die Notwendigkeit, das Recht auf einen wrirksamen. Rechtsbehelf und  ein  faires

:eorigi,Pcrheenns:h:;eyn:h::eriset,:nn;rt`eer'peagit:g:nu:ät::gs:::nednefra,,:a:£:Fge:ngriäeegnebdeun.e.nhfaa'iseä¥wai£e=n:n;tä:r,Äob¥:n:::
dieser Maßnahmen ehtstehen kann.

(4)       )ede  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  gemäß`den  Absätzen   1,   2   oder  3   erfolgt  gemäß  der  Richtlinie
95|46|EG.

Abschnitt  2

Vorläufigc und vorbeugende Maßnalimen

ATtikel  10

Vorläufige und vorbeugende Maßnahmen

(1)       Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte auf Antrag des lnhabers des Geschäftsgeheimnisses
eine der folgenden vorläufigen und vorbeugenden Maßnahmen gegen den angeblichen Rechtsverletzer anordnen können:

a)   vorläufige   Einstellung   oder  gegebenenfalls   vorläufiges   Verbot   der   Nutzung   oder   Offenlegung   des   Geschäftsge-
heimnisses;

`U               b,  xeursbf:Lrd:äerH::gt:#e:g,mAcä:L:::rest,zevnedre¥aprrkot::skt:f:: ddj::eNzu:::£g;  rechtsverLetzender  produkte  oder  der  E£nfihr,

c)   Beschlagnahme  oder Herausgabe  der  mutmaßlich  rechtsverletzenden  Produkte,  einschließlich  eingeftihrter Produkte,
um deren lnverkehrbripgen oder ihren Umlauf im Markt zu verhindem.

(2)        Die  Mitgliedstaat`en  stellen sicher,  dass  die  Gerichte  als Altemative  zu  den  in  Absatz  1  genannten  Maßnahmen  die

;?crhße:ize:tne:d£ru;fegnebk;Fnhne::h::eridd,:g::tsThu:Zrgnugngeiä::|Gnehsacbhea:tsä:?etme::isäefsts::heq,:n::::,suns:cheehmet:|,:äe:offeenh.m5::`
Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses gegen die Stellung von Sicherheiten darf nicht erlaubt Werden.

Artikel  1 1

Anwendungsbedingungen und S chutzmaßnahmen

(1)       Die   Mitgliedstaaten   stellen   sicher,   dass   die   zuständigen   Gerichte  im   Zusammenhang   mit  den   in   Aftikel   10

g:nrza:|::eenn'r:ßsniFme,:a::f:i:the:iäed;s:ceh:rh:i:¥ag:t:,,u:5ei::zgueenr,2äe:;nreen'ä:=unftigerweiseverfugba-Beweise

a)   tatsächlich ein Geschäftsgeheimnis vorliegt,
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b)  der Antragsteller der lnhaber dieses Geschäftsgeheimnisses ist und`

c)   das  Geschäftsgeheimnis  auf rechtswidrige  Weise  erworben  wurde,  auf rechtswidrige  Weise  genutzt  oder  offengelegt
wird  oder  ein  rechtswidriger  Erwerb  oder  eine  rechtswidrige  Nutzung  oder  Offenlegung  des  Geschäftsgeheimnisses
droht.

(2)       Die  Mitgliedstaaten  stellen  sicher,  dass  die  zuständigen  Gerichte  bei  der  Entscheidung  über  die  Gewährung  oaer
Ablehnung  eines  Ant+ags  und  der  Beurteilung  der Verhältnismäßigkeit den  besonderen  Umständen  des  Falls  Rechnung
tragen müssen, gegebenerifalls einschließlich:

a)   des Wertes und anderer spezifischer Merkmale des Geschäftsgeheiinnisses,

b)  zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses getroffene Maßnahmen,

c)   des Verhaltens des Antragsgegneis bei Erwerb, Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,

d)  der Folgen der re`chtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,

e)   der legitimen lnteressen der Parteien und Auswirkungen, die die Gewährung oder Ablehnung der Maßnahmen für die
Parteien hab6n kömte,

D    der l;gitimen lnteressen Dritter,

g)   des öffentlichen lnteresses und

h)   des Schutzes der Grundrechte.

;3u,fgeh:äeenM:tdgeL:e::;a::edner:te#::ses£acuh£:,rd£sasftd:eüe¥ztA:t:¥::nL,ow:::anntenMaßnahmenaufAntr¥desAntragsgegners

a)   der  Antragsteller  nicht  innerhalb  einer  angemessenen  Frist,  die  entweder  von  dem  die  Maßnahmen  .anordnenden

gi:`f:::gstti:!eugntg¥oriri::,fe2EÄigeiFs::!edoed:rR3eichKtaideensde¥t{:8'e£:d;:abae:dzeur[i:;;8e::t'de°rd3:',d¥:nze£etsri:£:tg:[:,:j[:£:
überschreitet, bei dem zuständigen Gericht das Verfahren einleitet, das zu einer Sachentscheidung führt oder

b)  die  in Frage stehenden  lnfomationen  aus  Gründen,  die  dem  Antragsgegner nicht zuzurechnen sind,  nicht  mehr die
in Artikel 2 Nümmer 1  genannten Kriterien örfüllen.

i::enu:enn!f:n::tg:':;g:esia?s:e::::e:#ja::::h::n::3rie:r:ä:::iee,#[:m:e:,:n:e:r::ätesr:oc:h:tie::iee':nse#:i`ee::odfr:c:h:ef:;n::lä:g::ehi:areßn#aa#:':
betroffenen Person sicherzustellen.

i;!üdkee,kwF:.f:;e:hfdäb:::ns,o;f,:,t:.kä:esr:doe::e:Tea:e:c:i:-;ä:e:::rmEI;nei|:n:g:r:.%:nd:taegäo:n|gAd!:g::z*:azäu:nF:s,:okdeeta,nöefsF,:i;::`::r:nwdd:ä

£s,cmh:::seggenheer,sm:ids::sei?::,ages::gdi::ecnhEi:tt:nd::!:e;rä:ens,ingas!iede:uÄ=rdaig:tnel,eGre:::eAbnetfrua?ts,geagunferA:ägrgd::
geschädigten Dritten angemessenen Ersatz fiir den durch diese Maßnahmen entstandenen Schaden zu leisten hat.

.Die  Mitgliedstaaten  können  vorsehen,  dass  der  in  Unterabsatz  1  genanntc  Antrag  auf Schadensersatz  Gegenstand  eines
getrennten Gerichtsverfahrens ist.

®

®
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Abschnitt  3

Maßnahmen aufgru.nd einer Sachentscheidung

Arikel  12

u

Gerichtliche Anordnungen und Abhilfemaßnahmen

(1)       Die   Mitgliedstaaten   stellen   sicher,   dass   die   zuständigen   Gerichte   in   dem   Fall,   dass   in   einer   gerichtlichen

ä:£,enatus;hÄdtumngg:iensz:::;sitdefi:g:r:,=eerobäeer,n:er::::i:rrii:,gNe:tdzeunngMo#nraii=:nre:::Se=dd:£eRoe:fif:|e:rT:tzefrS:g,easstse:lnt
können:

a)   Einstellung oder gegebenenfans Verbot der Nutzung oder Offenlegung das Geschäftsgeheimnisses;

b)  X:rsbfi:ird:äerH::gt:le:;,reth:i;::fest,zevned=:rt::skt:f:: ddi::eNzu;:::g, rechtsver,etzender Produkte  oder der Einfi,hr,

c)   geeignete Abhilfemaßnahmen hinsichtlich der rechtsvei.1etzenden Produ.kte;

d)  die Vemichmng der desamthei{ oder eines Teils der Dokumente., Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elektronischen
Dateieh,  die  das  Geschäftsgeheimnis  enthalten  oder  verkörpem  oder gegeben.enfalls  die .Herausgabe  der  Gesamtheit
oder eines Teils dieser Dokumente, Gegenstände, Materialien, Stoffe oder elektronischen Dateien an den Antmgsteller.

(2)       Zu den in Absatz  l  Buchstabe c genannten Abhilfemaßnahmen zählen

a)   der Rückruf der rechtsverletzenden Produkte vom Markt;

b)  die Beseitigung der rechtsverletzenden  Qualität der rechtsverletzenden Produkte;

c)   die Vemichtung der rechtsverletzenden  Produkte oder gegebenerifflls ihre Marktrücknahme unter der Voraussetzung,'    qass der Schutz des in Frage stehenden Geschäftsgeheimni§ses durch diese Marktrücknahme nicht beeinträchtigt wird.

(3)       Die  Mitgliedstaaten  können  vorsehen,  dass  ihre  zuständigen  Gerichte  -  bei  Anordnung  einer  Entfemung  der
rechtsverletzenden  Produkte  aus  dem  Markt - auf Antrag  des  lnhabers  des  Geschäftsgeheimnisses  anordnen  können,
dass die Produkte dem lnhaber des Geschäftsgeheimnisses oder wohltätigen Organisationen übergeben werden.

fe:ß:::hfse:n:rs,t:?::h:ee:nu:ci#ä::dre;ne:::;f,:g:.lgd:`jn':s,c:s:i:e:;see:n!:sc:Tae:r::GC#:n:dde:ä:fi:r:!::ie£,:;;:cah:ab:zß:::i:,;mKnis;::
möglicherweise aufgrund de§ rechtswidrigön Erwerbs oder der` rechtswidrigen Nutzung  oder Offenlegung des G.eschäfts-
geheimrisses zu zahlen ist.

Artikel  13

Anwendungsb edingungen, S chutzvorschriften und alternative Maßnahmen
\

;]e,richtE:ehe¥#£[;ergsnt::tgeenn:t::]e:onstcAhbe£,£]f::S:ß£;ehmz::tanna€,LgeÄrt£t:f:h2teunbde{be:eäer¥ef:rntgfl:;ngesvo£nd¥mg:;:rfhä::;a£::
mäßigkeit den besonderen Umständen des Falls Rechnung tragen müssen, einschließlich gegebenenfalls:

a)   qes Wertes oder anderer spezifischer Merkmale des Geschäftsgeheimnisses,

b)   Maßnahmen, die zum Schutz des Geschäftsgeheimnisses getroffen werden,
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c)   des Verhaltens des Antragsgegners bei Erwerb, Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses.,

d) . der Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses,

e)   der legitimen lnteressen der Parteien und Auswirkungen, die die  Genehmigung  oder Ablehnung der Maßnahmen für
die Parteien haben könnte,

0   der legi:imen lnteressen Dritter,

g)   des öffentlichen lnteresses und

h)  des Schutzes der Grundrechte.

Falls  die  zuständigen   Gerichte  die  Dauer  der  in  Artikel   12  Absatz  .1   Buch;taben  a  und  b  genannten  Maßnahmen

R:Ef£z::;,Teurssa:!ed::ue::::mjiFdh::;nuE*äem:li:hdeerkodTrm:Zi:uipd::::*:ttszcuh::tliocäeernggne,::uz:gbä::it'ä:::hdäifets:::
heimnisses gezogen haben könnte. .

(2)       Die Mitgliedstaaien  stellen sicher,  dass die in Artikel  12  Absatz  1  Buchstaben  a und b genannten Maßnahmen auf
Antrag   des   Antragsgegners   zurückgenommen   oder   ihre   Wirkung   auf  andere   Weisg   entffllt,   wenn   die   fraglichen

Ln:i:;aiioNnue:iuesrf?enndaennät:Le;::at:stertazgus:;g:e:ri::l:::unmittelbarnochmittelbarzuvertretenha„ichtmehrd,eln

'3o,ßes3i:nrnit#iaeßd::ahaieennsaoufe:,neg:a;uer:d::S:.äi:.e:r:tnaonrddi:::kGöenricehnt,ed:usfa::tteffigddeerrApne:eönnäu:;rd:::einMi#i`m::
eine Abfindung an den Geschädigten zu zahlen ist, sofem alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a)   Zum  Zeitpunkt  der Nutzung  oder  Offenlegung  wusste  die  betreffende  Person  ni¢ht  und  hätte unter den  gegebenen
Umständen  nicht wissen  müssen,  dass  sie über eine  andere  Person  in  den  Besitz  des  Geschäftsgeheimnisses  gelangt
ist, die dieses Geschäftsgeheimnis rechtswidrig genutzt oder offengelegt hat;

b)  bei   Durchfiihrung   der  betreffenden   Maßnahmen   würde   der  betreffenden   Person   ein   unverhältnismäßig   großer
Schaden entstehen und

c)   die Zahlung einer Abfindunä an die geschädigte Partei erscheint als angem€ssene Entschädigung.

¥:ddgsset:uneicei:edrieM:#ehFe:i:z:ä2gt5äi::nl2ubAebßS,aetizgeln,Bä,seh:t:b£nh,ae:ngde;e:FnfiJnaarne:i,elle:nAuäg:e;cei:ii:ä#:k::

#:tzdj;gG::sehGm£gfiis::Shue:itn?sast::'hda::e':nFt:ar§:g:t;hee£:i§::Cnheanf.tsgeheimisfürdenzeitraumzunutzen,füdendie

ATtikd  14

Schadensersatz

(1)       Die  Mitgliedstaaten  stellen  sich?r,  dass  die  zuständigen  Gerichte  auf Antrag  des  Geschädigten .anordnen,  dass  ein
Rechtsverletzer,  der  üsste  oder  hätte  wissen  müssen,  dass  er  einen  rechtswidrigen  Erwerb  oder  eine  rechtswidrige

¥cuht:äenngseä::]::{::,[edgeurnge:;::sfo[g:sä:säf::g£keLmdnr;;seensEV#hsmo,dedreFer[fehc#;;£f:Sefeg#e¥{:g:::[:::srsekutez£:::
tatsächlich erlittenen Schaden  angemessen ist.

Die Mitgliedstaaten  können  die  Haftung von  Arbeitnehmem  fiir Schäden  begrenzen,  die  ihren  Arbeitgebem  durch den
rechtswidrigen  Erwerb  oder die  rechtswidrige  Nutzung  oder  Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses  entstanden  sind,
sofem sie nicht vorsätzlich handeln.

(2)       Bei  der Festsetzung  der Höhe  des  Schadensersatzes gemäß Absatz  1  berücksichtigen die  zuständigen  Gerichte alle

äej:äinä::F#ct::;J:,|:::e:eg:i:|:emu:t,S.Cuh,frt:icä:j:lngeenJneän::gei::Li::fiiTstg::g::eera,Se#:::hg:tiicGheescFhaäkdtiogrtee:,#adig:
immateriellen   Schaden,   der   dem   lnhaber   des   Geschäftsgeheimnisses   durch   den   rechtswidrigen   Erw.erb   oder   die
iechtsw`idrige Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses entstanden ist.

:;t:T:t:rakuö,nä:rnGdänz:,S.tgäen:iä:nFaGket:i:ehnteiFeg::igdneesttee:sFäl:emng:tnrasgcä::eLni:::::#omc:,ad;epä:rscRhe:k:st::g,ef:;::eizaet?:
entrichten müssen, wenn er die Genehmigung zur Nutzung des betreffenden Geschäftsgeheimn.isses eingeholt hätte.

(®

n
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Artikel  1 5

Veröffentlichung Von Gerichtsentscheidungen

(1)       Die  Mitgliedstaaten  stellen sicher,  dass die. zuständigen  Gerichte bei Veifahren vegen  des.rechtswidrigen  Erwerbs
oder der  rechtswidrigen  Nutzung  oder  Offenlegung  von  Geschäftsgeheimnissen  auf Anmg  des  Antragstellers  und  auf
K6sten   des    Rechtsverletzers   geeignete    Maßnahmen    zur   Verbreitung   von    lnfomationen    über   die    betreffende
Entscheidung, einschließlich der vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung, anordnen können.

(2)       Bei  jeder   Maßnahme   gemäß   Absatz   1   des   vorliegenden   Artikels   wird   die   Vertraulichkeit   von   Geschäftsge-
heimni.ssen gemäß Artikel 9 gewährleistet.

(3)       Bei der Entscheidung darüber, ob eine Maßnahme gemäß Absatz  1  angeordnet wird, und bei der Bewertung ihrer
Verbältnismäßigkeit  berücksichtigen  die  zuständigen  Gerichte  gegebenenfflls  den  We.rt  des  Geschäftsgeheimnisses,  das
Verhalten   des   Rechtsverletzers   bei   Erwerb,   Nutzung   oder  offenlegung  des   Geschäftsgeheimnisses,   die   Folgen   der
rechtswidrigen   Nutzung   oder   Offenlegung   des   Geschäftsgeheimnisses   und   die   Wahrscheinlichkeit   einer   weiteren
rechtwidrigen Nutzung oder offenlegung des Geschäftsgeheimnisses durch den Rechtsverletzer.

Die zuständigen  Gerichte berücksichtigen auch,  ob  die.Infomationen  über den  Rechtsverletzer die  ldentifizierung einer

•rnastbüer!i::ä:repermonL:c=eögäi:?e:tw¥:::nsucnhda,d:anli;jä:nobe,4ni:T:[:hffeen#i:3::fmd:es;:,In£=,:tj:::n3:#:fiirtiRtufwä;g:
Rechtsverletzers zufügen kahn.

KApn.EL IV

Sa,nk:tio.ien, Berichserstast"g uiid Schlussbesth"'\'mgen

ATtikel  16

Sanktionen bei Nicht€inhaltung dieser Richtlinie

i::gTägäl#:t:a£?iks:,e:leg::i;huenr'dd|a2se:,,:essze:set:n#agße:a=r:Cnh::haz,|ekno:e:Seon:esnändkeioense:eamui:rTe::nof::naeb:,hnen,einer

lm  Rahmen  der  Sanktionen  vird  unter  anderem  die  Möglichkeit  vorgesehen,  im. Falle  einer  Nichtbefolgung  einer  der
gemäß den Artikeln  10 und  12 erlassenen Maßnahme wiederholt zu zahlende Zwangsgelder zu verhängen.

Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnisriiäßig und abschreckend sein.

Artikel  17

Informationsaustausch und Korrespondenzstellen

Zur Förderung der Zusammenarbeit, einschließl.ich des  lnfomationsaustauschs, der Mitgliedstaaten untereinander sowie

äF:i:?ee,Tefefi:r#',:er:Stea:t::c:ndderdeDrufcohTü=iis;ognd::::näite!:fekc¥::gt.i:d::a;te;:::noeäerM:ßenhar::e::t,i:dne:eM%i;:£toa::
teilt die Kontaktadressen seiner Korrespondenzstelle(n) den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit.

Artikel  18   .

Berichte

(1)       Bis  zum  9. )uni  2021  erstellt das Amt der Europäischen  Union  für geistiges  Eigentum  im  Rahmen der Tätigkeiten
der Europäischen  Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des gektigen  Eigentums  einen ersten Bericht über die
Entwicklungen  bei `dem  rechtswidrigen  Erwerb,  der  rechtswidrigen  Nutzung  und  der  rechtswidrigen  Offenlegung  von
Geschäftsgeheimnissen  im  Z`uge der Anwendung dieser Richtlinie.

(2)       Bis  zum  9. )uni  2022  erstellt  die  Kommission  einen  Zwischenbericht über  die  Anwendung  dieser Richtlinie und
legt  diesen  dem  Europäischen  Parlament  und  dem  Rat  vor.  Dieser  Bericht  trägt  dem  in  Absatz  1  genahnten  Bericht  in
angemessener Weise Rechnung.
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In   dem   Zwischenbericht   werden   insbesondere   die   etwaigen   Auswirkungen   der  Anwendung   dieser   Richtlinie   auf
Forschung und Entwicklung,  die Mobilität der Ari)eitnehmer und die Ausübung des  Rechts auf freie  Meinungsäußerung
und auf lnformati.onsfreiheit untersucht.

(3)       Bis  zum  9.  )mi  2026  bewertet  die  Kommission  die  Auswirkungen  dieser  Richtlinie  und  legt  dem  Europäischen
Parlament und dem Rat einen Bericht vor.

ATtikel  1 9

Umsetzung

(1)       Die  Mitgliedstaaten  setzen  die  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  in  Kraft,  die  erforderlich  sind,  um  dieser
Richtlinie bis zum  9. )uni  2018 nachzukomm.en. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvor-
schriften mit.

Bei  Erlass  dieser Vorschriften  nehmen  die  Mitgliedstaaten  in  den  Vorschriften  selbst  oder  durch  einen  Hinweis  bei  der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

1i! sie:ief ¥e!ig'Lendtsetfadtiee?eteRi:#tif::e¥£#nmd£:i[°Gnebd{:? e¥:srs:::t der wichti8Sten hnerstmtlicheh Rechtsvorschriften mit,             {.

ATtikel  20

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsbbtt dGr Europäjscheti  Unjon in  Kraft.

Artikel 21

Adressaten

Diese  Rich\tlinie  ist an die  Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen  zu Straßburg am  8. )uni  2016.

lm Namen des Europäischen Parlamer\ts

Der Prästdent

M.  SCHULZ

lm .Namen des  Rates

Der Präsident

A.G.  KOENDERS

(h


